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Frieden mit der Natur - 
Die Schöpfung bewahren 
Aspekte des Umweltschutzes 
üer Duisburger Landesparteitag vom Dezember letzten Jahres hat ein 
^weltpolitisches Papier mit oben genanntem Titel verabschiedet. Den Wortlaut 
jl'eses Beschlusses veröffentlichen wir in den kommenden Ausgaben von UiD 
JjRW. Nachstehend die Präambel und das erste Kapitel „Landschaft und 
Umwelt". 

Präambel 
ine gesunde Umwelt ist eine der wich- 
Ssten Grundlagen für eine lebenswerte 
'ukunft. Deshalb ist der Umweltschutz 
'ne der größten Aufgaben unserer 

^Seilschaft. Wir wissen, daß wir die 
*tiirlichen Lebensgrundlagen nur dann 
fahren können, wenn es gelingt, ein 
e"es Bewußtsein für unsere Umwelt zu 
ecken. Umweltschutz muß zur Angele- 

*enheit aller Bürger werden. 
J*ar ist die Zahl der umweltbewußt 

^ndelnden gestiegen. Doch geht ein 
s 

r°ßteil der Bevölkerung auch bei die- 
v111 Thema immer noch allzu schnell zur 
a8esordnung über. 
eshalb müssen die Gesetze umfassend 

s- er verständlich geschrieben werden, 
. d klare und übersichtliche Informatio- 

" Und Aufklärung ebenso notwendig 
s ^ die Ermutigung der Bürger zu Fort- 
^. riU und umweltgerechtem Handeln. 
n|je ^«"stärkt umweltbezogene Erziehung 
*    Bildung ist ein weiterer wichtiger curitt 
bi 

>ntt. 

Wj ,  's^ussion über den Umweltschutz 
em   m unseren Medien noch weitgehend 
dJ^'pnal geführt: Schlagworte prägen 

öl'd. Viele im Umweltschutz enga- 

gierte Gruppierungen leiden darunter, 
daß spektakuläre Einzelaktionen große 
Resonanz in der veröffentlichten Mei- 
nung finden, ihre konkrete und beharrli- 
che Arbeit bei der Förderung des allge- 
meinen Umweltbewußtseins, in der 
Begleitung kommunaler und staatlicher 
Planungs- und Entscheidungsprozesse 
oder bei der Durchführung einzelner 
Schutzmaßnahmen in Selbsthilfe dagegen 
oft in Vergessenheit gerät. 
Es ist Aufgabe des Staates, „ökologische 
Rahmenwerte" zu setzen, d. h., Grenzwerte 
für Umweltbelastungen jedweder Art 
festzusetzen. Hierbei ist zweierlei zu 
beachten: Zum einen muß bei der Festle- 
gung der Grenzwerte eine wirkliche 
Effektivität bezüglich der Herabsetzung 
von Umweltbelastungen gewährleistet 
sein, zum anderen müssen die persönli- 
chen und finanziellen Risiken bei Nicht- 
einhaltung der vorgegebenen Belastungs- 
menge weit über den betriebswirtschaftli- 
chen Kosten liegen, so daß ein Ausbre- 
chen aus dem „ökologischen Rahmen" 
keinerlei finanzielle Vorteile, sondern im 
Gegenteil drastische Nachteile nach sich 
zieht. 
Der Erhalt von Arbeitsplätzen und die 
Erfordernisse einer konsequenten Umwelt- 
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politik stehen gleichberechtigt nebeneinan- 
der. Eine fallweise Abwägung zwischen 
Arbeit und Umwelt ist deshalb erforder- 
lich; Umweltschutzinvestitionen werden 
zu einem positiven Beschäftigungseffekt 
in vielen Wirtschaftsbereichen führen. 
Das wirtschaftliche Eigeninteresse an der 
Förderung umweltfreundlicher Technolo- 
gien und der Vermeidung von Umwelt- 
schäden muß zum erstrebenswerten Ziel 
eines jeden gewinnorientierten Unterneh- 
mens werden. 
Bund, Länder und Kommunen müssen 
daher in allen Fragen des Umweltschutzes 
beispielhaft handelnd vorangehen. Sie 
müssen beim Bürger, bei den Unterneh- 
men und bei allen öffentlich-rechtlichen 
Stellen mehr Umweltbewußtsein wecken 
und umweltgerechteres Handeln fördern. 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung muß 
fester Bestandteil aller umweltrelevanten 
Planungen werden. 
Die Bundesregierung unter Führung der 
CDU hat mit neuen Gesetzen und Vor- 
schriften die Rahmenbedingungen für 
den Umweltschutz verbessert. Ihre stän- 
dige Überprüfung und Verbesserung, ihr 
lückenloser Vollzug und ihre wirksame 
Kontrolle ist notwendig, wenn sie ein 
brauchbares Instrument zur Lösung der 
auftretenden Fragen und Probleme sein 
sollen. 
Wirklicher Frieden mit der Natur ist aber 
nur möglich mit einer weltweiten, insbe- 
sondere aber europäischen Umweltschutz- 
politik. Luft und Wasser kennen keine 
Grenzen. Umweltverschmutzung und 
Umweltkatastrophen bleiben nicht auf 
bestimmte Regionen beschränkt. Die 
Bundesregierung ist der Vorreiter der 
Europäischen Gemeinschaft im Umwelt- 
schutz. Nur durch eine europäische 
Umweltpolitik läßt sich eine dauerhafte 
Verminderung der Schadstoffbelastung 
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erreichen. Wichtig ist dabei die interna- 
tionale Vereinheitlichung und Durchset- 
zung von Umweltstandards bis auf 
Gemeindeebene. Umweltauflagen sind 
zunehmend ein bedeutender Standortfak' 
tor im internationalen Wettbewerb. 

Landschaft und Umwelt 
1. Unsere Landschaft schützen 
Aufgabe von Naturschutz und Land- 
schaftspflege muß es sein, Boden, Luft 
und Wasser sowie die Tier- und Pflanze"1' 
weit in ihren Funktionen, ihrem Bestand 
und ihrem Zusammenwirken zu bewah- 
ren und zu fördern. Die Menschen beert** 
trächtigen in vielfältiger Weise die ökol°' 
gische Vielfalt und damit unsere Lebens- 
grundlage, die Leistungsfähigkeit und 
Nutzbarkeit des Naturhaushaltes, die 
Schönheit und Funktion unserer Natur 
als Erholungsraum des Menschen und 
die Lebensmöglichkeiten der Pflanzen- 
und Tierwelt. Diese Belastungsfaktoren 
müssen zurückgeführt werden. Schutz o 
Natur bedeutet gleichzeitig auch Schutz 
für den Menschen. 

2. Bodenschutz 
Boden ist ein nicht vermehrbares Gut- 
Überschreitet die Belastung die chemi- 
sche und physikalische Kapazität des 
Bodens, ist eine Regeneration schwierig» 
wenn nicht unmöglich. Der Boden ist 
aber Lebensgrundlage und Lebensraurt1 

für Mensch, Tier und Pflanze, also Teil 
des Naturhaushaltes mit seinen Stoff- 
kreisläufen. Er dient uns Menschen als 
Nahrungsursprung, zur Besiedelung,a 

Entsorgungsfläche, Erholungsraum 
u.v.m. Der Bodenschutz ist deshalb in * 
nächsten Jahren der wichtigste Bereich d 
Umweltschutzes. In diesem Rahmen'^ 
bisher vernachlässigt worden. Grundio 
derungen des Bodenschutzes sind: 
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' die Reduzierung des Flächenver- 
brauchs 
' die Erhaltung naturnaher Standorte 
Üjr den Biotop- und Artenschutz 
' die Erhaltung der Landschaft 
' der Schutz des Bodens als Speicher 
^d Filter für das Grundwasser 
* die Erhaltung des nicht beliebig ver- 
jüehrbaren Bodens als Grundlage für 
Und- und Forstwirtschaft 
' die Vorsorge (Vermeidung der Bela- 
dung bzw. Minimierung) 
' die Anwendung des Verursacher- 
Mnzips 
j   die Kooperation zwischen Bund, 
j-and und Kommunen im Rahmen des 
°denschutzes (Ausbau von Beratungen 

J^d Informationen) 
• Sanierung der vorhandenen Schäden 
" Risikovorhersage, d. h. Vorhersage 
v°n Schäden 
Die CDU NRW möge sich dafür einset- 
.en> daß die Belange des Bodenschutzes 
feinem untergesetzlichen Regelwerk 

L A Boden) gesichert werden. Besondere 
edeutung kommt dabei einer verstärk- 

en Wissenschaftlichen Untersuchung zur 
estlegung von Grenzwerten für Boden- 
e'astung durch Schadstoffe zu. Festge- 
^»'te Grenzwerte müssen durch gesetzli- 

„    Regelungen für verbindlich erklärt 
Werden. 

Qe »TA Boden" muß unter anderem fol- 
j*»de Inhaltsschwerpunkte haben: 
>. Festlegung von Grenzwerten für die 
k°denbelastung. (Dem Schutz des 

. ^ens vor Schadstoffeinträgen kommt 
kne besondere Bedeutung zu.) 
£ Scheidend ist hierbei jedoch die 
Seh-1126' ab deren Überschreitung eine 

fiädigung von Mensch, Tier und 
ye.anze direkt oder über die Nahrungs- 

e erfolgt. In vielen Bereichen besteht 

hier, trotz verbesserter Meßmethoden, ein 
erhebliches Forschungsdefizit, besonders 
bei organischen Schadstoffen. Die Festle- 
gung wissenschaftlich begründeter 
Grenzwerte ist aber die entscheidende 
Grundlage für die gesetzliche Regelung 
der erlaubten Bodenbelastung. Deshalb 
müssen die wissenschaftlichen Vorausset- 
zungen geschaffen werden. 

• Richtwerte für die Summe der Schad- 
stofferträge 
• Grenzwerte der bodengefährdenden 
Stoffe und Stoffgruppen sowie ihrer 
Umwandlungsprodukte 
• Regeln über den Umgang mit Schad- 
stoffen 
• Verfahren und Kriterien für die Bewer- 
tung und Ermittlung von Bodenbelastun- 
gen 
• Kartierung von belasteten Flächen 
• Entsorgung von belasteten Flächen 
• Nutzungsempfehlung für kontami- 
nierte Standorte 
• Richtgrößen für die Versiegelung von 
Flächen und den Landverbrauch 

Noch vorhandene natürliche und natur- 
nahe, genutzte Flächen sind grundsätzlich 
zu sichern. Von weiteren Baulandauswei- 
sungen und Erschließungsmaßnahmen 
sind die innergemeindliche Bestandser- 
haltung und Erneuerung, flächensparen- 
des Bauen, der Ausbau vorhandener Ver- 
kehrswege und die Nutzung von Indu- 
striebranchen zu fördern. Eine flächen- 
sparende Bodennutzung setzt voraus, daß 
bei allen planerischen Abwägungsprozes- 
sen ökologische Anforderungen stärker 
zu gewichten sind. Hierbei sind Umwelt- 
verträglichkeitsprüfungen unerläßliche 
Voraussetzungen für die verantwortliche 
Entscheidung. Bei dennoch notwendigen, 
flächenversiegelnden Baumaßnahmen 
sollen umweltverträgliche Lösungen vor- 
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gezogen und Ausgleichsmaßnahmen 
durchgeführt werden. 
Eine besondere Aufmerksamkeit verdient 
der Bereich der Straßenneubaumaßnah- 
men. Diese werden von unseren Bürgern 
häufig als landschaftszerstörende Maß- 
nahmen betrachtet. Der Sensibilisierung 
unserer Bürger für den Schutz und die 
Erhaltung der Umwelt müssen wir auch 
auf diesem Sektor Rechnung tragen. Dies 
bedeutet für den Bereich des Straßenneu- 
baus, daß das bestehende Trassennetz in 
der Zukunft weiter ausgebaut und erwei- 
tert, der Bau von Umgehungsstraßen 
besonders gefördert wird und der Bau 
neuer Straßen dann erfolgt, wenn keine 
gleichwertigen Alternativen zur Verfü- 
gung stehen. 
Um die Belastung unserer Umwelt und 
unserer Mitbürger durch den weiter 
zunehmenden Individualverkehr in den 
Ballungsgebieten des Landes zu vermin- 
dern, setzt sich die CDU NRW für eine 
konsequente Attraktivitätssteigerung des 
öffentlichen Personennahverkehrs ein. 
Die Bauern haben sich seit vielen 
Generationen als Anwalt der Natur und 
einer intakten Umwelt verstanden. Ein 
gesunder und fruchtbarer Boden ist wich- 
tigster Produktionsfaktor für die Land- 
und Forstwirtschaft. Die enge Verzah- 
nung ihrer beruflichen Tätigkeit mit den 
Zielen des Landschafts- und Naturschut- 
zes hat erheblich zur Schaffung und 
Erhaltung unserer Kulturlandschaft bei- 
getragen. 

3. Biotopnetz für Tiere 
und Pflanzen 
Im Bereich des Landschafts- und Natur- 
schutzes stellen sich neue Herausforde- 
rungen. Die Land- und Forstwirtschaft 
selbst sind einerseits durch Umweltein- 
flüsse negativ betroffen, z. B. durch 
4 
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Schadstoffbelastungen des Bodens aus 
der Luft. Die Umwelt wird andererseits 
aber auch durch eine technisierte Land- 
und Forstwirtschaft stärker in Anspruch 
genommen als es früher der Fall war. 
Durch größere Siedlungsdichte, engeres 
Verkehrsnetz, Inanspruchnahme für Frei- 
zeit und Erholung, durch vermehrten 
Landverbrauch und intensivere, nicht 
ordnungsgemäße landwirtschaftliche 
Nutzung sind Qualität, Vielfalt und 
Dichte landschaftstypischer Biotope 
gefährdet, das „Netz" reißt, vielerorts ist 
es schon nicht mehr vorhanden. 
Durch die Intensivierung und starke 
Mechanisierung der Landnutzung, durch 
vermehrte Verwendung von Pflanzen- 
schutz- und Düngemitteln sind Vielseitig' 
keit und Kleinräumigkeit der Landschaft 
gewichen, während zum Teil Struktur- 
armut und Gleichförmigkeit zugenom- 
men haben. 
Neben den Veränderungen in der Land- 
wirtschaft sind die Biotope in den Sied- 
lungsräumen durch eine sich immer wei- 
ter ausdehnende Fläche bebauten Landes 

gefährdet. Gerade in den Städten sind 
Biotope nur noch geringe Restflächen 
eines ursprünglich einmal vorhandenen 
zusammenhängenden Netzes. In den 
Städten finden sich nur noch kleine letz1 

Rückzugsgebiete unserer heimischen 
Tier- und Pflanzenwelt. 
Viele unserer heimischen Tier- und Pflan 

zenarten sind gefährdet, vom Aussterben 
bedroht oder bereits ausgestorben. Um 
die Vielfalt zu sichern bzw. wiederherzu- 
stellen, brauchen wir ein dichtes Netz 
natürlichen Lebensraumes. Ziel einer 
langfristig angelegten Ausweitung von 
Naturschutzflächen muß deshalb die 
Schaffung eines Biotop-Verbundsystems 
sein. Ein solcher Flächenverbund kann 
aus landwirtschaftlich nicht oder stark 
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^ngeschränkt genutzten Gebieten beste- 
hen, die durch kleinflächige, punkt- und 
'•nienförmige Biotope sowie ökologische 
Korridore bzw. Saumbiotope miteinander 
^erbunden werden. Voraussetzung für die 
Schaffung eines solchen Biotop-Verbund- 
systems ist die Herausnahme von Flächen 
*Us der intensiven landwirtschaftlichen 
Produktion auf freiwilliger Basis. Hierzu 
^°Ute ein ökologisches und soziales 
^arktentlastungsprogramm geschaffen 
J^rden. Außerdem müssen die Möglich- 
sten einer extensiven Landwirtschaft 
nnerhalb eines solchen Programms 
Befördert werden. 
^ur Vorbereitung solcher Maßnahmen 
^'1 unter Beteiligung der Städte und 
gemeinden eine Bestandsaufnahme in 
^stalt eines Biotopkatasters erstellt und 
0rtgeschrieben werden. Die Durchfüh- 
^ng von flächendeckenden Biotopkartie- 
^ngen, die auch die Siedlungsbereiche 
^tadtbiotope) umfassen sollten, ist als 

lssenschaftliche Grundlage für eine ver- 
Itwortungsvolle Planung, d. h. für die 
erücksichtigung ökologischer Belange, 

n°twendig. 
lQtope als Reservate für die Natur dür- 

f
en in unserer Umweltpolitik keine Alibi- 

tj nktion haben. Ihre Errichtung und 
Jhaltung ist keine Rechtfertigung dafür, 
Jl der nicht unter Schutz gestellten 

atl*r um so rücksichtsloser umzugehen. 

• Das Landschaftsgesetz 
^bessern 
o e Landschaftsplanung kann bei der 
e. ^ffung eines Biotop-Verbundsystems 

n nützliches begleitendes Instrument 
^ln- Dazu ist allerdings die Verbesserung 

s nordrhein-westfälischen Landschafts- 
p|Setzes erforderlich. Die Landschafts- 
sc?nung in NRW kommt bislang nur 

niePpend voran. Die SPD ist mit ihrem 

Vorhaben aus dem Jahre 1975, die Land- 
schaft in ganz NRW flächendeckend 
innerhalb von 10 Jahren verplanen zu 
können, gescheitert. Nur wenige Land- 
schaftspläne sind bis heute rechtskräftig. 
Die gesetzlichen Grundlagen der Land- 
schaftsplanung müssen geändert werden, 
um bürokratische Hemmnisse abzubauen 
und überflüssige Planungskosten zu ver- 
meiden. 
Das derzeitige Landschaftsgesetz fordert 
eine flächendeckende Landschaftspla- 
nung mit zu hohem Detailballast. Dies 
bedeutet heute Pläne auch für solche 
Gebiete, in denen eine Landschaftspla- 
nung überflüssig ist. Landschaftspläne 
sollten dagegen nur für solche Gebiete 
erstellt werden, wo sie zum Schütze von 
Natur und Landschaft erforderlich sind. 
Bei einer dementsprechenden Gesetzes- 
änderung muß der kommunale Entschei- 
dungsspielraum erweitert werden. Für 
welche Gebiete und mit welchen Inhalten 
Landschaftspläne aufgestellt werden soll- 
ten, muß vor Ort entschieden werden. 
Die Begrenzung eines Landschaftsplan- 
inhaltes z. B. auf einen Biotopverbund 
muß den kommunalen Entscheidungsgre- 
mien möglich gemacht werden. Ein neues 
Landschaftsgesetz sollte nur Rahmenvor- 
gaben enthalten; die inhaltliche Ausge- 
staltung der Landschaftspläne muß aus- 
schließliche kommunale Selbstverwal- 
tungsaufgabe werden. 

5. Entschädigung für 
wirtschaftliche Nachteile 
Voraussetzung für die notwendige Aus- 
dehnung des Landschafts- und Natur- 
schutzes ist eine Entschädigung der 
Landwirtschaft für die dadurch entste- 
henden wirtschaftlichen Nachteile. 
Auch wenn der Eingriff in die Landwirt- 
schaft infolge einer Maßnahme des Land- 

5 
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schafts- und Naturschutzes noch nicht 
das Ausmaß einer Enteignung bzw. eines 
enteignungsgleichen Eingriffs erreicht, 
müssen jene wirtschaftliche Nachteile aus- 
geglichen werden, die in Landschafts-, 
Naturschutz- und Wasserschutzgebieten 
aufgrund besonderer, erhöhter Auflagen 
entstehen. 
Bäuerliche Familienbetriebe, die ganz 
oder teilweise in solchen Sondergebieten 
liegen, dürfen wirtschaftlich nicht 
schlechter gestellt werden als die nur 
unter den allgemeinen, überall geltenden 
Umweltauflagen arbeitenden Betriebe. 
Die nordrhein-westfälische Landsregie- 
rung will dagegen Eingriffe in die Land- 
wirtschaft infolge des Landschafts-, 
Natur- und Wasserschutzes in der Regel 
nicht ausgleichen. Die Landesregierung 
hat ausdrücklich erklärt, Entschädigun- 
gen nur dann leisten zu wollen, wenn 
durch die Eingriffe in die Landwirtschaft 
bei dem betroffenen Betrieb das Stadium 
der Existenzgefährdung erreicht wird. 
Dann jedoch käme eine finanzielle Hilfe 
zur Existenzsicherung zu spät. 

Die CDU NRW fordert daher die Lan- 
desregierung auf, ihre Versuche aufzuge- 
ben, die neue Entschädigungsklausel des 
Wasserhaushaltsgesetzes zu unterlaufen. 
Außerdem wird die Landesregierung auf- 
gefordert, endlich eine erweiterte Aus- 
gleichsregelung im nordrhein-westfäli- 
schen Landschaftsgesetz vorzulegen bzw. 
den entsprechenden CDU-Initiativen 
zuzustimmen. Wir brauchen entspre- 
chend der neuen bundesgesetzlichen 
Regelung im Wasserhaushaltsgesetz 
zugunsten der Landwirtschaft auch eine 
entsprechende neue Regelung im Land- 
schaftsgesetz. 

Die CDU NRW begrüßt die Koalitions- 
vereinbarung zur Novellierung des Bun- 

6 

desnaturschutzgesetzes, wonach durch 
eine Rahmenregelung die Ausgleichszah- 
lung für Bewirtschaftungsnachteile 
infolge besonderer Auflagen des Land- 
schafts- und Naturschutzes sichergestellt 
werden soll. 
Das setzt eine neue Ausgleichsklausel 
auch im Bundesnaturschutzgesetz voraus- 
Auch in Naturschutzgebieten muß die Aus- 
gleichszahlung wie in Wasserschutzgebie- 
ten geregelt werden. Die kostenträchtige11 

Konsequenzen einer solchen neuen Aus- 
gleichsregelung müssen im Interesse des 
Landschaftsschutzes und der Erhaltung 
einer bäuerlichen Landwirtschaft in die- 
sen Gebieten getragen werden. 

6. Integrierte Agrar- und 
Umweltpolitik 
Durch eine integrierte Agrar- und 
Umweltpolitik können Chancen zu einef 

sinnvollen Verbindung zwischen den ök° 
nomischen und ökologischen Zielen 
genutzt werden: Das ökonomische Ziel 
ergänzender Einkommensmöglichkeiten 
für die Landwirtschaft und der Abbau 
der Überschußproduktion einerseits, "i 
Herausnahme eines Teiles der Flächen 
aus der intensiven landwirtschaftlichen 
Produktion zum Zwecke des Natur- un 
Landschaftschutzes andererseits. 
Für die ökologischen Leistungen der 
Landwirtschaft müssen flächenbezogen 
Ausgleichszahlungen gewährt werden, 
die nicht nur aus umweltpolitischen 
Gründen notwendig, sondern auch aus 
sozial-, regional- und strukturpolitisch 
Gründen erforderlich sind. Die schritt- 
weise Umlenkung der europäischen 
Marktordnungsausgaben für diese ^el* f 

Orientierung der Agrarpolitik bietet da 
zugleich wichtige ökologische Zukuni 
Perspektiven. 



UiD 3/1988 CDU Nordrhein-Westfalen 

P'e Höhe der Ausgleichszahlungen für 
ökologische Dienstleistungen bzw. Ein- 
schränkungen der Landbewirtschaftung 
•»uß abhängig gemacht werden vom Grad 
•kr Extensivierung bzw. vom Umfang des 
Verzichts auf landwirtschaftliche Produk- 
tion. 

Während bisher vor allem der Landwirt 
,,r»anziellen Nutzen von den Marktord- 
^Ungsausgaben der EG hatte, der beson- 
ders viel produzierte, würde bei der flä- 
chengebundenen Ausgleichszahlung der 
Profitieren, der auf Produktion weitge- 
hend oder teilweise verzichtet. Auf diese 
Weise würden auch Agrarüberschüsse 
aUs sämtlichen Produktionsbereichen 
a?gebaut, wenn gleichzeitig die Intensi- 
vierung der Produktion auf weiterhin voll 
genutzten Flächen EG-weit vermieden 
?erden soll. EG-weit würden damit 
•nanzierungsmittel frei, die als flächen- Fi 

gezogene Ausgleichszahlungen verwen- 
det werden könnten. 
"Hgelegte oder nur noch ganz extensiv 

Benutzte Flächen würden die Region 
etzartig überdecken, weil vor allem ein- 
°mmensschwache Betriebe diese Mög- 
cnkeit nutzen werden; denn solche 
triebe gibt es überall und keineswegs 
ür auf Grenzstandorten. Dies kommt 
ern Ziel einer Biotopvernetzung sehr 

entgegen. 
enn derartige Flächenausgleichszahlun- 

* n den Familien in solchen unterdurch- 
Sittlichen Betrieben mehr Einkommen 

J?d weniger Arbeit bescheren als das 
y e,terbewirtschaften mit zunehmender 

rschuldung, ist ein derartiges Pro- 
s 

aniln für die Betroffenen zugleich eine 
, 2lale Hilfe zur Existenzsicherung. Die 
£. ndschaftspflege als Aufgabe und neue 
s k*0rnmensmöglichkeit der Landwirt- 
. «aft Wjr(j zugleich den Zielen des 

atUrschutzes nutzen. 

Zu einer integrierten Agrar- und Umwelt- 
politik gehört auch eine umweltverträgli- 
che Landbewirtschaftung auf den Flä- 
chen, die intensiv landwirtschaftlich 
genutzt werden. Ökologische Auflagen 
bzw. extensiv genutzte Flächen und still- 
gelegte landwirtschaftliche Nutzflächen 
dürfen nicht dazu führen, daß im übrigen 
die Landwirtschaft ohne Rücksicht auf 
die Umwelt betrieben werden darf. 
Schon heute bestehen zahlreiche Regeln 
für eine umweltverträgliche Landwirt- 
schaft, wie z. B. das Pflanzenschutzrecht 
und die Gülleverordnung. Im Rahmen 
der Bodenschutzkonzeption der Bundes- 
regierung muß geprüft werden, inwieweit 
solche Regeln umweltverträglicher Land- 
wirtschaft erweitert und praktikabel kon- 
trolliert werden können, ohne die bäuerli- 
chen Betriebe in ihrer Existenz und künf- 
tigen Entwicklung zu gefährden. Dazu 
sind EG-einheitliche Umweltbedinungen 
für die Landwirtschaft erforderlich. Not- 
wendiger verschärfter Umweltschutz darf 
nicht zu einer weiteren Wettbewerbsbe- 
nachteiligung der einheimischen Landwirt- 
schaft führen. 

Der Landesvorstand hat beschlossen, 
daß für den 5. Landesparteitag, der am 
12. November 1988 in Aachen stattfinden 
wird, weitere Aspekte des Umweltschutzes 
erarbeitet werden. 

„Kohle-Orden" 
für Norbert Blüm 
Der Landesvorsitzende der CDU NR W, 
Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, ist 
neuer Träger des Kohleordens, den der 
Ibbenbürener Sportverein DJK Arminia 
alljährlich an eine Persönlichkeit verleiht, 
die sich mit Herz und Humor für das 
Allgemeinwohl eingesetzt hat. 



CDU Nordrhein-Westfalen UiD 3/1988 

Termine 
10.   2. 1988 17.00 Uhr 
10.  2. 1988 17.00 Uhr 
18.   2. 1988 10.00 Uhr 

19. 2. 1988 - 
25. 2. 1988 17.00 Uhr 
25. 2. 1988 17.00 Uhr 
26. 2. 1988 15.00 Uhr 
26. 2. 1988 - 

5. 3.1988 10.00 Uhr 
5. 3.1988 10.00 Uhr 
7. 3.1988 19.00 Uhr 

12. 3.1988 — 
12. 3. 1988 — 

18. 3. 1988 15.00 Uhr 
22. 3.1988 17.00 Uhr 
16. 4. 1988 10.00 Uhr 

22. 4. 1988 
23. 4. 1988 — 

26. 4. 1988 17.00 Uhr 
29. 4. 1988 15.00 Uhr 

7. 5. 1988 — 
17. 5. 1988 14.00 Uhr 
26. 5. 1988 18.00 Uhr 
27. 5. 1988 15.00 Uhr 
12. 6. bis 16.6. 1988 
21. 6. 1988 17.00 Uhr 
25. 6. 1988 — 

1. 7. 1988 15.00 Uhr 

Medienkommission 
LFA Deutschi.-, Außenpol. 
KPV NRW und CDU-Landtags- 
fraktion — Hearing — 
LFA Sport 
LFA Sozial- und Gesundheitspolitik 
LFA Innenpolitik 
Landesvorstand 
Europakonferenz 
Klausur des Vorstandes 
CDA-Landestagung 
LFA Schule 
LFA Wirtschaft 
4. JU-NRW-Tag 
Europakonferenz, Mitglieder- 
versammlung 
Landesvorstand 
LFA Wissenschaft 
LFA Innenpolitik 
Fachkongreß 
Fachkongreß „Technik" 
Fachkongreß „Insolvenzrecht" 
WIV und LACDJ 
LFA Wissenschaft 
Landesvorstand 
Fachkongreß „Schule" 
LFA Kulturpolitik 
Vorsitzendenkonferenz 
Landesvorstand 
Bundesparteitag 
LFA Wissenschaft 
EAK-Landestagung 
Landesvorstand 

Düsseldorf 
Düsseldorf 

Düsseldorf 

Düsseldorf 
Bonn 

Bad Godesberg 
Oberhausen 
Schloß Raesfeld 
Düsseldorf 
Wuppertal 

Mönchengladbach 

Düsseldorf 

Wuppertal 
Siegen 

Düsseldorf 
Düsseldorf 
Unna 
Werl 
Bielefeld 
Münster 
Düsseldorf 
Wiesbaden 
Düsseldorf 
Kleve 

Impressum: Erhard Hackler (verantwortlich); Redaktion: Dorothee Kohl-Radtke 
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